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im groÄen und kleinen Netz. Das Duodenum wurde blind verschlossen,
der Magen mitsamt den DrÅsen und 2 cm von dem unteren Teil des
Oesophagus vollstÇndig entfernt. Vereinigung des Oesophagusstumpfes
mit einer etwa 30 cm langen Jejunumschlinge End-zu-Seit durch drei-
fache einstÅlpende Naht. Nahtsicherung durch einen Netzzipfel. Glatte
Wundheilung ohne Fistelbildung. Die mikroskopische Untersuchung
des PrÇparats ergab, daÄ das Karzinom genau bis zum Oecsophagus-
ansatz reichte, noch nicht auf das Plattenepithel Åbergegangen war.
Anfangs bestanden etwa drei Wochen lang mÇÄige DurchfÇlle, jetzt
sind die Nahrungsaufnahme und die Verdauung annÇhernd normal,
und der Patient kann mit verheilter Wunde ohne Beschwerden in
leidlichem ErnÇhrungszustand etwa zehn Wochen nach der Operation
entlassen werden. An der Stelle der EinmÅndung des Oesophagus
ins Je,unum hat sich, wie das RÉntgenbild zeigt, die Darmschlinge
schon etwas erweitert. Von der Dwrreichung von SalzsÇure wurde
guter EinfluÄ auf Appetit und DarmtÇtigkeit gesehen. Ñ b) Habituelle
Schulterluxation.
mit Knochenabsprengungen und -abschliffen vom vorderen Pfannen-
rande Grund des Wiedereintritts der Luxation. Hierbei kann nÖcht
Kapselraffung, VornÇhung der AuÄenrotatoren oder Muskelplastik die
Reluxation verhÅten, sondern es muÄ die Gelenkkapsel wieder an
ihrer Stelle befestigt und die Gestalt der Pfanne mÉglichst wieder
hergestellt werden. Dieses wurde dadurch erreicht, daÄ der verloren-
gegangene vordere Pfannenrand durch ein StÅck Tibia ersetzt wurde,
welches zugleich eine Hemmung und einen Widerrist fÅr den aus-
tretenden Kopf bildete. Die abgerirsene Gelenkkapsel wurde durch
NÇhte in ihrem alten Lager wieder betestigt. : Bisher (etwa acht Monate

Patient kann seinen Arm in der Schulter annÇhernd normal bewegen
und hat keine Beschwerden im Schultergelenk. (Erscheint ausfÅhrlich
in der D. Zschr. f. Chir.)

5. Herr Lexer: Zur GefÇÄchirurgie.
a) Erfolgreiche GefÇÄtransplantation. Am rechten Oberarm ist

die Arterie seit dem 9. Mai 1917 abgeschossen mit Vernarbung, ohne
Aneurysma, auÄerdem UlnarislÇhmung. Starke ischÇmische Erschei-
nungen der Hand und der unteren HÇlfte des Vorderarmes. 6. No-
vember 1917 Freilegung. Arterie abgeschossen, an beiden StÅmpfen
vernarbt. AuslÉsung der StÅmpfe und Anfrischung. Danach ergibt
sich ein Defekt von 12 cm, welcher durch ein StÅck der V. saphena
ersetzt wird. Am 6. November 1917 gute Heilung. VÉllige Durch-
gÇngigkeit des GefÇÄes bewiesen durch Lexersches Symptom. Ñ
b) RingfÉrmige Naht der linken A. subelavia bei Operation eines arterio-
venÉsen Aneurysmas. Arterio-venÉse Fistel mit kleinfaustgroÄem Sack
an der Vene, 3 Monate 10 Tage nach einer Granatsplitterverletzung.
Operiert nach dem Verfahren von Lexer!) Nach AusschÇlung des
Sackes und Resektion des zugehÉrigen Teiles der Vene mit Unter-
bindung zeigt sich eine unregelmÇÄige, zackige, 2 cm lange, mehr als
die HÇlfte des Umfangs der 'Arterie einnehmende Arterienverletzung
am unteren Rande der Subklavia, etwa in der Mitte zwischen Scalenus
und Proc. coracoideus. Der verursachende Granatsplitter, welcher am
oberen Rande des SchlÅsselbeines, im inneren Drittel eingetreten war,
saÄ am Beginn der AchselhÉhle, neben der Vene. Nach der Resektion
des verletzten Arterienabschnrittes gelang die ringfÉrmige Arterien-
naht. Heilung ohne StÉrung und Folgen. Ñ c) RingfÉrmige Naht
der linken Car. comm. nach arterio-venÉsem Aneurysma infolge Granat-
verletzung vor vier Wochen. Es handelte sich um eine arterio-venÉse
Fistel mit groÄem, bis ins Jugulum reichendem Sack, dessen Innen-
wand von Fibrin gebildet wird. Die Umgebung ist stark schwielig.
Die V. jugularis hat an der Vorder- und Hinterwand einen 2 cm groÄen
Schlitz. "Die Arterie hat einen ebenso langen, unregelmÇÄigen Defekt,
der fÅr die seitliche Naht nicht geeignet ist, daber Resektion von 3 om,
RingfÉrmige Naht der Arterie unter SeitwÇrtsneigung des Kopfes,
Unterbindung der Vene. Zur SchnittfÅhrung war wegen Ausdehnung
des Aneurysmas ein bogenfÉrmiger Schnitt gewÇhlt worden, welcher
hinter dem Kieferwinkel begann, bis nahe an den Kehlkopf nach vorn
verlief, von hier nach unten und Åber dem Sternoklavikulargelenk
wieder zurÅck nach auÄen umbog. Der Kopfpicker wurde vom Sternum
am SchlÅsselbein abgetrennt. VollstÇndige Heilung. Interessant i"t
der Fall deshalb, weil die wÇhrend der Operation eine Stunde lang
notwendige AbschlieÄung der Cac. comm. genÅgte, vm den rechten
Arm und das rechte Bein paretisch zu machen. Das Bein erholte
sich schon em selben Abend wieder, dagegen \rauchte der Arm vier
Wochen bis zum Beginn von Bewegungen. Ñ Lexer warnt vor der
Unterbindung der Car. comm. an Stelle der idgalen Aneurysma-
operation mit Wiederherstellung des Kreislaufes wegen der gelegentlich
auch im jÅngeren Alter auftretenden sehr schweren Folgen, wie folgender
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Fall zeigt: SchuÄaneurysma der Car. comm. (1 Jahr 8 Monate alt)
mit sehr groÄer Sackbildung bis zur SchÇdelbasis. Wegen dieser Aus-
dehnung war die jdeale Operation des Aneurysmas unmÉglich. Nach
der zentralen Ligetur der Car. comm. und der peripherischen der
Car. int. stand die Blutung aus dem Sack vollstÇndig. Die V. jugularis
wurgle unterbunden. Es trat vollstÇndige LÇhmung der rechten KÉrper.
hÇlfte und Aphasie auf. Nach fÅnf Monaten noch vÉllig schlaffe LÇh-
mung des rechten Armes und spastische LÇhmung des rechten Beines.
Sprache verlangsamt.

MÅnchener GynÇkologische Gesellschaft, 28. Il. 1918,

Aussprache Åber den Vortrag des Herrn G. Klein: @eburtenrÅck-
gang, Viel-Operieren und kÅnstlicher Abortus. Herr Klein stellte nach-
stehende LeitsÇtzeÜauf: 1. Die willkÅrliche Verminderung.der Kinderzahl,

áder Nco-Malthusianismus, muÄ durch AufklÇrung der Gatten und der
Aerzte bekÇmpft werden (,áPrÇventivverkehr, Okklusivpessar, Intrauterin-
pessar ete.à). 2. Tubensterilisation ohne genÅgende Indikation und
besonders ohne schriftliche Zustimmung der beiden Gatten vorzu-
nehmen, ist unzulÇssig. 3. Die Entfernung der Adnexe wegen âEnt-
zÅndung der EiterstÉcke oder EileiteÖà ist in den meisten FÇllen un-
nÉtig und aufs ÇuÄerste einzuschrÇnken. 4. FÅr die Einleitung des
Abortus artifieialis gibt es keine feststehenden, allgemein anerkannten
Indikationen (siehe Herzfehler, Hyperemesis etc... 5. Aus diesem
Grunde kann das Urteil eines zweiten Arztes, der die Einleitung des
Abortus fÅr âwÅnschenswertà oder selbst fÅr notwendig bezeichnet,
nicht in jedem Falle zwingend fÅr unser Handeln sein. Wir dÅrfen
unter dieser RÅckendeckung in solchen FÇllen den Abortus einleiten,
wir mÅssen es aber nicht. 6. Aus Satz 4 ergibt sich, daÄ fÅr âweit-
herzigeà Aerzte fast immer eine Indikation gefunden wird. 7. Die
schriftliche Niederlegung der Indikation durch zwei Aerzte gibt keine
genÅgende GewÇhr fÅr strenge Indikationsstellung. 8. Das Gleiche
gilt fÅr die vielfach geforderte Anzeigepflicht vor oder nach Einleitung
des Abortus, 9. Es soll deshalb jeder Fall von Einleitung des Abortus
durch einen Amtsarzt begutachtet werden. Er hat die Verpflichtung,
in schwierigen FÇllen einen Facharzt beizuziehen, und die Berechtigung,
nach eigenem Ermessen die Schwangere zur Beobachtung oder zum
Versuche einer konservativen Behandlung (z. B. bei Hyperemesis)
einer bestimmten Anstalt zu Åberweisen. 10. Die Entfernung des
schwangeren Uterus ist nur bei gleichzeitigem Bestehen eines Uterus-
tumors, in der Hauptsache einer malignen Geschwulst, gerechtfertigt.
11. Die Frage der SchwangerschaftsverhÅtung und -beseitigung ist
teils eine Çrztliche, teils Ñ und in noch hÉherem MaÄe Ñ eine ethische.
12. Ueber dem Behagen und Unbehagen des Einzelnen steht ein hÉheres
Sittengesetz: âDas Gemeinwohl Åber alles!à

Herr Hecker: Ueber GeburtenrÅckgang und Kindererhaltung.
Er bezeichnete als Hauptforderungen: Hebung des Zeugungswillens
und Familiensinns durch Belehrung, Besserung der Siedelungs- und
Wohnungspolitik, Verbreitung der BrusternÇhrung, planmÇÄige SÇug-
lings- und KinderfÅrsorge und weiteren Ausbau der so hervorragend
wirkenden Reichswochenhilfe.

Herr G. BÉhm: EinfluÄ der Schwangerschaft auf Lungen-, Herz-
Nierenerkrankungen. Indikationen fÅr den kÅnstlichen Abort: aktive
Tuberkulose, Temperaturen (im After vom Arzt gemessen), vergrÉÄerte,
empfindliche HalsdrÅsen und klinischer. Lungenbefund, Gewichts-
abnahme und Bazillenbefund. HÇmoptos allein und RÉntgenbefund
allein nicht. Bei den Herzkrankheiten nur Insuffizienzerscheinungen
(Oedeme, Leberschwellung im Beginne der Schwangerschaft), bei den .
Nierenkrankheiten nur UrÇmie und Retinitis albuminurica als Teil-
erscheinung einer drohenden UrÇmie.

Herr Neumayer: Kehlkopftuberkulose und Schwangerschaft.
Klinisch vom Spezialarzt nachgewiesene Kehlkopftuberkulose ist unter
allen UmstÇnden eine absolute Indikation fÅr mÉglichst frÅhzeitige
Unterbrechung der Schwangerschaft. Nach dem vierten Monat besser
zu unterlassen wegen der schlechten Erfahrungen Åber den Verlauf

der dann meist rasch sich ausbreitenden Tuberkulose.

Herr Plaut: Psychiatrie und Schwangerschaftsunterbrechung.
Nach Plauts AusfÅhrungen gibt es vom psychiatrischen Standpunkt
fast keine Indikation fÅr Schwangerschaftsunterbrechung, selbst nicht
bei Paralyse oder bei durch Vergewaltigung geschwÇngerten Kretinen;
Selbstmordgefahr bei Depressiven ist zwar sehr ernst zu nehmen,
kann aber durch Anstaltsbehandlung ausgeschaltet werden; auch ge-
wÉhnliche Chorea gravidarum, multiple Sklerose, Dementia praeooX
(nur wenn ein deutliches Fortschreiten der Erkrankung beobachtet
wird) sind keine Indikationen. Hoeflmayr.
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